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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1994

Norm

ASVG §175 Abs2 Z1

Rechtssatz

Kein Versicherungsschutz hinsichtlich eines Unfalles auf einem zum Auftanken des Kraftfahrzeuges unternommenen

"Abweg", wobei das Tanken nicht unvorhergesehen notwendig wurde, um dem restlichen Weg zur oder von der

Arbeitsstätte zurückzulegen.
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